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	S T A T U T E N

	der Vereinigung   Z E N T R U M   A A R A U

	


	1.
	BEGRIFF UND ZWECK

	
	

	1.1.
	Das ZENTRUM AARAU ist ein Verein im Sinne des Zivilgesetzbuches mit Sitz in Aarau.

	
	

	1.2.
	Es verfolgt den Zweck, Aarau als Geschäfts- und Einkaufszentrum zu fördern

	
	

	
	

	2.
	MITGLIEDSCHAFT

	
	

	2.1.
	Mitglied können Inhaber von Aarauer Verkaufsgeschäften und anderen Dienstleistungsbetrieben werden. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt oder Ausschluss, wobei die Verpflichtungen dem Verein gegenüber noch bis Jahresende bestehen bleiben.

	
	

	
	Der Austritt hat schriftlich, unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist, auf Ende Jahr zu erfolgen.

	
	

	2.2.
	Es gibt Mitglieder A (Direkt- oder Einzelmitglieder) und Mitglieder B (Mitglieder von angeschlossenen Organisationen). Die Mitglieder A und B  üben die gleichen statutarischen Rechte aus, wobei die Mitglieder B ihre finanziellen Verpflichtungen an ihre eigene Organisation zu leisten haben gemäss deren Satzungen und diese Organisation einen Gesamtbeitrag an das ZENTRUM AARAU leistet.

	
	

	
	

	3.
	ORGANISATION

	
	

	3.1.
	Die Generalversammlung

	
	

	3.1.1
	Die ordentliche Generalversammlung findet im 1. Quartal des neuen Jahres statt. Ausserordentliche Generalversammlungen können vom Vorstand aus eigener Initiative, müssen aber auf Verlangen von mindestens einem Fünftel der Mitglieder einberufen werden.

	
	

	3.1.2
	Zur Generalversammlung wird schriftlich, mindestens 10 Tage vor dem angesetzten Termin, eingeladen. Traktandenliste und Entwurf des Arbeitsprogramms sind beizulegen

	
	

	
	Bei Abstimmungen entscheidet das absolute Mehr der anwesenden Mitglieder.

	
	

	3.1.3
	Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse:

	
	-
Entgegennahme von Jahresbericht und Jahresrechnung

	
	-
Festlegung des jährlichen Arbeitsprogramms und Budgets

	
	-
Festsetzung der Beiträge

	
	-
Wahl des Präsidenten, der Vorstandsmitglieder und der Rechnungsrevision für jeweils 1 Jahr

	
	-
Ausschluss von Mitgliedern

	
	-
Statutenänderungen


	3.2.
	Der Vorstand

	
	

	3.2.1
	Jedes Mitglied kann aufgefordert werden, eine Wahl in den Vorstand für mindestens zwei aufeinander folgende Jahre anzunehmen.

	
	

	3.2.2
	Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und drei bis fünf Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst. Nach aussen wird der Verein durch den Präsidenten oder den Vizepräsidenten vertreten.

	
	

	3.2.3
	Der Vorstand hat folgende Befugnisse:

	
	-
Aufnahme von Mitgliedern

	
	-
Ausführung und Durchsetzung des Arbeitsprogramms

	
	-
Verwaltungsarbeiten einem Sekretariat zu übertragen

	
	-
Arbeitsgruppen einzusetzen

	
	-
Regelung der Unterschrifts-Berechtigung

	
	

	3.2.4
	Der Vorstand ist ferner befugt, Anschlussvereinbarungen mit Organisationen mit gleicher oder ähnlicher Zweckverfolgung abzuschliessen. Dabei ist anzustreben, dass der Besitzstand des ZENTRUM gewahrt werden kann (Beitrag der Organisation in gleicher Höhe wie wenn die Mitglieder der Organisation Direktmitglieder des ZENTRUM wären).

	
	

	
	

	3.3
	Die Rechnungsrevisoren

	
	

	3.3.1
	Die beiden Rechnungsrevisoren prüfen die Rechnung und erstatten der General​versammlung Bericht.

	
	

	
	

	3.4
	Finanzen

	
	

	3.4.1
	Die Einnahmen des ZENTRUM AARAU bestehen aus:

-
dem Ertrag aus dem Vereinsvermögen

-
den Mitgliederbeiträgen

	
	

	3.4.2
	Für den Geldverkehr zeichnet der Kassier zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.

	
	

	
	

	3.5
	Information

	
	

	3.5.1
	Für Informationen erscheint in loser Folge ein Bulletin.

	
	

	
	

	4.
	AUFLÖSUNG

	
	

	4.1
	Die Auflösung des Vereins muss von einer Zweidrittelmehrheit aller Mitglieder beschlos​sen werden.

	
	

	
	Das Vermögen fällt in diesem Falle an verwandte Institutionen oder an die Einwohner​gemeinde Aarau, die es zur Förderung des kulturellen Ansehens der Stadt zu verwen​den hat.

	
	

	Die Statuten wurden an der Generalversammlung vom 1. März 1977 in Kraft gesetzt und ersetzten diejenigen der Gründungsversammlung vom 7. Dezember 1971 und die Ergänzungen vom 26. Februar 1974. Revidiert 24. Februar 1988.

	

	

	ZENTRUM AARAU
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